
Vergaberecht

Öffentliche Aufträge über Leistungen werden im Wettbewerb und im Wege transparenter Vergabeverfahren an fachkundige,Öffentliche Aufträge über Leistungen werden im Wettbewerb und im Wege transparenter Vergabeverfahren an fachkundige,
leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen zu angemessenen Preisen vergeben.leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen zu angemessenen Preisen vergeben.

Die Marktüberwachung, Die Marktüberwachung, Referat 111 Referat 111 am Regierungspräsidium Tübingen, vergibt für die Abteilung 11 Leistungen wie zumam Regierungspräsidium Tübingen, vergibt für die Abteilung 11 Leistungen wie zum
Beispiel Beispiel Laboranalytik von Spielzeug an Prüfinstitute.Laboranalytik von Spielzeug an Prüfinstitute.

Vergibt die öffentliche Hand Aufträge, ist ihr Handeln fiskalischer Natur. Dabei schließt sie privatrechtliche Verträge, die dieVergibt die öffentliche Hand Aufträge, ist ihr Handeln fiskalischer Natur. Dabei schließt sie privatrechtliche Verträge, die die
Deckung eines Bedarfs an Liefer-, Bau- und Dienstleistungen gegen Entgelt zum Gegenstand haben.Deckung eines Bedarfs an Liefer-, Bau- und Dienstleistungen gegen Entgelt zum Gegenstand haben.

  

Europäisches VergaberechtEuropäisches Vergaberecht

Nationales VergaberechtNationales Vergaberecht

Kontakt

Vergabekammer Baden-WürttembergVergabekammer Baden-Württemberg
Regierungspräsidium KarlsruheRegierungspräsidium Karlsruhe

Verlinkung zu diesem Akkordeon-Element kopieren

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde (bei Vergaben unterhalb der EU-Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde (bei Vergaben unterhalb der EU-
rechtlichen Schwellenwerte)rechtlichen Schwellenwerte)

Regierungspräsidium Stuttgart
Referat 14Referat 14
Alexandra HeydAlexandra Heyd
0711 904-114060711 904-11406
alexandra.heyd@rps.bwl.dealexandra.heyd@rps.bwl.de

Regierungspräsidium Karlsruhe
Referat 14Referat 14

Regierungspräsidium Freiburg
Referat 14Referat 14

http://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abteilungen/abteilung-11/referat-111/
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Gesetz/verdingungsordnung-fuer-leistungen-vol-a-2009,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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Vanessa JägerVanessa Jäger
0761 208-11570761 208-1157
vanessa.jaeger@rpf.bwl.devanessa.jaeger@rpf.bwl.de

Regierungspräsidium Tübingen
Referat 14Referat 14
Dr. Friedrich WeberDr. Friedrich Weber
07071 757-371107071 757-3711
friedrich.weber@rpt.bwl.defriedrich.weber@rpt.bwl.de
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wutzkoh-stock.adobe.com

Europäisches Vergaberecht
Für die Überprüfung, ob öffentliche Auftraggeber bei der Beschaffung von Waren,- Bau- oder Dienstleistungen oder derFür die Überprüfung, ob öffentliche Auftraggeber bei der Beschaffung von Waren,- Bau- oder Dienstleistungen oder der
Vergabe von Bau- und Dienstleistungskonzessionen gegen das dabei einzuhaltende Vergaberecht verstoßen haben,Vergabe von Bau- und Dienstleistungskonzessionen gegen das dabei einzuhaltende Vergaberecht verstoßen haben,
können bei den sogenannten europaweiten Vergaben die Vergabekammern (siehe Merkblatt mit allgemeinenkönnen bei den sogenannten europaweiten Vergaben die Vergabekammern (siehe Merkblatt mit allgemeinen
Hinweisen) angerufen werden. Europaweite Vergabeverfahren liegen vor, wenn die Auftragswerte die von der EU inHinweisen) angerufen werden. Europaweite Vergabeverfahren liegen vor, wenn die Auftragswerte die von der EU in
den Richtlinien festgelegten sogenannten Schwellenwerte erreichen oder übersteigen, auf die § 106 des Gesetzesden Richtlinien festgelegten sogenannten Schwellenwerte erreichen oder übersteigen, auf die § 106 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) verweist.gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) verweist.

Antragsberechtigt sind ausschließlich Unternehmen, die ein unmittelbares Interesse am Auftrag oder der KonzessionAntragsberechtigt sind ausschließlich Unternehmen, die ein unmittelbares Interesse am Auftrag oder der Konzession
haben und geltend machen, durch Vergabeverstöße in ihren Rechten verletzt worden zu sein. Die Unternehmenhaben und geltend machen, durch Vergabeverstöße in ihren Rechten verletzt worden zu sein. Die Unternehmen
erhalten damit die Möglichkeit, ihre subjektiven Rechte in einem eigens dafür geschaffenen Rechtsweg geltend zuerhalten damit die Möglichkeit, ihre subjektiven Rechte in einem eigens dafür geschaffenen Rechtsweg geltend zu
machen. Die Vergabekammern können, wenn der Zuschlag noch nicht wirksam erteilt wurde, bei Vorliegen vonmachen. Die Vergabekammern können, wenn der Zuschlag noch nicht wirksam erteilt wurde, bei Vorliegen von
Rechtsverletzungen Maßnahmen anordnen, bis hin zur Aufhebung von Vergabeverfahren, um dieseRechtsverletzungen Maßnahmen anordnen, bis hin zur Aufhebung von Vergabeverfahren, um diese
Rechtsverletzungen zu beseitigen.Rechtsverletzungen zu beseitigen.

Die beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingerichtete Vergabekammer ist hierbei für alle öffentlichen AuftraggeberDie beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingerichtete Vergabekammer ist hierbei für alle öffentlichen Auftraggeber
zuständig, die ihren Sitz in Baden-Württemberg haben, ausgenommen solcher Auftraggeber, die dem Bundzuständig, die ihren Sitz in Baden-Württemberg haben, ausgenommen solcher Auftraggeber, die dem Bund
zuzurechnen sind.zuzurechnen sind.

Das in den §§ 155 ff GWB geregelte Verfahren ist gerichtsähnlich ausgestattet. Die Vergabekammern entscheiden inDas in den §§ 155 ff GWB geregelte Verfahren ist gerichtsähnlich ausgestattet. Die Vergabekammern entscheiden in
der Regel nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung in der Besetzung mit einem Vorsitzenden, einem haupt-der Regel nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung in der Besetzung mit einem Vorsitzenden, einem haupt-
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und einem ehrenamtlichen Beisitzer. Diese üben ihre Tätigkeit im Rahmen der Gesetze unabhängig und in eigenerund einem ehrenamtlichen Beisitzer. Diese üben ihre Tätigkeit im Rahmen der Gesetze unabhängig und in eigener
Verantwortung aus. Gegen die Entscheidungen der Vergabekammern kann die unterliegende Partei sofortigeVerantwortung aus. Gegen die Entscheidungen der Vergabekammern kann die unterliegende Partei sofortige
Beschwerde beim zuständigen Oberlandesgericht Karlsruhe einlegen.Beschwerde beim zuständigen Oberlandesgericht Karlsruhe einlegen.

Für die Amtshandlungen der Vergabekammern werden Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben, die derjenigeFür die Amtshandlungen der Vergabekammern werden Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben, die derjenige
Beteiligte zu tragen hat, der unterliegt. Diese Kosten richten sich in erster Linie nach dem Auftragswert und liegen inBeteiligte zu tragen hat, der unterliegt. Diese Kosten richten sich in erster Linie nach dem Auftragswert und liegen in
der Regel zwischen 2.500 Euro und 50.000 Euro. Der Unterliegende hat auch die notwendigen Aufwendungen des oderder Regel zwischen 2.500 Euro und 50.000 Euro. Der Unterliegende hat auch die notwendigen Aufwendungen des oder
der anderen obsiegenden Verfahrensbeteiligten zu tragen.der anderen obsiegenden Verfahrensbeteiligten zu tragen.

Nationales Vergaberecht
Für die Überprüfung, ob öffentliche Auftraggeber bei der Beschaffung von Waren-, Bau- oder Dienstleistungen gegen dasFür die Überprüfung, ob öffentliche Auftraggeber bei der Beschaffung von Waren-, Bau- oder Dienstleistungen gegen das
dabei einzuhaltende Vergaberecht verstoßen haben und dadurch Unternehmen, die ein Interesse am Auftrag haben, in ihrendabei einzuhaltende Vergaberecht verstoßen haben und dadurch Unternehmen, die ein Interesse am Auftrag haben, in ihren
Rechten verletzt wurden, kann bei Nichterreichen der Schwellenwerte die Rechtsaufsichtsbehörde des jeweiligenRechten verletzt wurden, kann bei Nichterreichen der Schwellenwerte die Rechtsaufsichtsbehörde des jeweiligen
öffentlichen Auftraggebers angerufen werden.öffentlichen Auftraggebers angerufen werden.

Die Regierungspräsidien sind hierbei zuständige Rechtsaufsichtsbehörde für Stadt- und Landkreise und die GroßenDie Regierungspräsidien sind hierbei zuständige Rechtsaufsichtsbehörde für Stadt- und Landkreise und die Großen
Kreisstädte; in dieser Eigenschaft werden die Referate 14 der Regierungspräsidien tätig, soweit für diese Kommunen nichtKreisstädte; in dieser Eigenschaft werden die Referate 14 der Regierungspräsidien tätig, soweit für diese Kommunen nicht
die jeweilige Fachaufsicht in den Regierungspräsidien zuständig ist. Dort wird die Rechtmäßigkeit in einem formlosendie jeweilige Fachaufsicht in den Regierungspräsidien zuständig ist. Dort wird die Rechtmäßigkeit in einem formlosen
Verfahren geprüft.Verfahren geprüft.

Weitere Informationen
Hinweise zur Anrufung der Vergabekammern (pdf, 34 KB)Hinweise zur Anrufung der Vergabekammern (pdf, 34 KB)

Links
BundeskartellamtBundeskartellamt

Gesetz gegen WettbewerbsbeschränkungenGesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

Verordnung über die Vergabe öffentlicher AufträgeVerordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge

Verordnung über die Vergabe im Bereich des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung und der EnergieversorgungVerordnung über die Vergabe im Bereich des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung

Vergabeverordnung für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit zur Umsetzung der Richtlinie 2009/81/EG desVergabeverordnung für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit zur Umsetzung der Richtlinie 2009/81/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Koordinierung der Verfahren zur VergabeEuropäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe
bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur Änderungbestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur Änderung
der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EGder Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG
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